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Bezirksorganisation Wieden 

Zur Sitzung der Bezirksvertretung Wieden am 28. September 2023 stellt der Klub 

sozialdemokratischer Bezirksrätinnen und Bezirksräte den nachstehenden 

Antrag  

betreffend  

Entwicklung  von  Nutzungskonzepten für Argentinierstraße und Wiedner  

Hauptstraße 

Die zuständige Magistratsabteilung 19 wird ersucht, die Entwicklung von Nutzungskonzepten 

und Zonierungsplänen im Sinne des §1b Gebrauchsabgabengesetz für die neu gestalteten 

Straßenzüge in der Argentinierstraße und der Wiedner Hauptstraße in Abstimmung mit der Frau 

Bezirksvorsteherin und unter Einbeziehung der Anwohnenden zu prüfen. 

Begründung  

Die Neugestaltungsmaßnahmen in der Argentinierstraße und der Wiedner Hauptstraße bringen 

nach Abschluss der Bauarbeiten wesentliche Verbesserungen in der Gestaltung des öffentlichen 

Raums für alle Anwohnenden mit sich. Die Attraktivierung des öffentlichen Raums, höhere 

Verkehrssicherheit und mehr Komfort für Fußgänger:innen und Radfahrende werden eine 

bessere Nutzbarkeit des öffentlichen Raums mit sich bringen. Sie werden gleichzeitig durch die 

damit verbundene Verkehrsberuhigung auch die Nachfrage nach der kommerziellen Nutzung 

des öffentlichen Raums erhöhen. Um eine geordnete und vorausschauenden Gestaltung der 

Nutzung des öffentlichen Raums zu ermöglichen, sieht das Gebrauchsabgabengesetz die 

Möglichkeit vor, Nutzungskonzepte und Zonierungspläne auszuarbeiten, um transparente 

Spielregeln zu schaffen und den Ausgleich unterschiedlicher Interessen im öffentlichen Raum zu 

ermöglichen. Mit dem Start der Umgestaltungsmaßnahmen erschiene es sinnvoll, auch 

entsprechende Planungsarbeiten für solche Nutzungskonzepte in Angriff zu nehmen. Dabei 

sollten die Anwohnenden nach der Beteiligung an der baulichen Ausgestaltung auch aktiv in die 

Planung dieser Spielregeln für die künftige Nutzung des öffentlichen Raums einbezogen 

werden. 
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